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1615 November 9 . , Schloss Jestetten A

INSTRUKTION VON GRAF KARL LUDWIG VON SULZ , LANDGRAF IM KLETTGAU,
ERBHOFRICHTER DES HL. ROEM. REICHS ZU ROTTWEIL,HERR
ZU MONTCLAIR UND ME INSBURG , KAISERL . RAT UND OBERST,
FUER JUNKER CHRISTOPH VON GRUETH VON JESTETTEN

1 . Junker Christoph von Grüth , "Jhren Gnaden Rath Jst Jn die Aidtgno-

sahafft abgeordnet Darinnen uf 10 . 12 . oder 15 ' 000 gl . Capital umb Jährli¬

che verzinssung . . . zue fragen auff 6 . oder 8 Jar lanng.

2 . Dargegen wurden sich Obligieren und verpfenden Rachgesetzte Fleckhen als

vogt , Geschwome , Reich und arme , Jung und Alite , gemeinlich und sonder¬

lich , bei angreiffung Jhrer selbst aigner Persohnnen und aller Jhrer haab

und Güether , ligend und varend , uf Wasser oder uf lanndt.

3 . Unnd sein diss die Fleckhen Jn der Lanndtgraffschafft Kläggow [Klettgau ] :

Lottstetten , Nackh [ Rack ] , und Palm [ Balm ] , Dangstetten , Küssnach , Bech-

terspohl , Reinheim [ Rheinheim ] , Reckhingen [ Reckingen ] , Griesheim [ alter

Rome für Griessen ] , Geisslingen , Schwörtzheim [ Schwerzen ] , Oeschingen

[Bergöschingen ] , Degemaw [ Degernau ] , Riedern [Riedern am Sand ] .

4 . Jhr Gn. Herr Graff zue Sultz wurden als ordenliche Obrigkheit die Obli¬

gation besiglen.

5 . Unnd dieweill obbestünpte 14 unnderschidliche Fleckhen statthafft habig und

gesessen çpiueg whd bei der Aidtgtios schafft die nechste benachbarhte . So

verhofft man , der Jm Greith werde solchen Gemeinden zue Jhrem sonnderbaren

grossen Rutzen Ein solliche Summa gellts wol auffbringen.

6 . Den Darleichern steht auch frei , Ein ausfüerliche Copej der Verschreibung

vergreiffen zue lassen . Wie es Jnen Jmmer gefällig und dem Jm Greith zue

zestellen oder ehist zu überschickhen . "



7 . Von Grüth , auf dessen Diskretion man zähle , erhalte hiermit

"alle Volmacht"  für dieses Geschäft.

Kanzlei der gräflich - sulzischen Landgrafschaft

Klettgau

Original [ ? ] - AH 5 , 79- 80
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